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1. Anlass und Ziel der Planung  

Der Gemeinderat der Gemeinde Finning hat in der Sitzung des Gemeinderates vom 

26.07.2022 die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Oberfinning-Nord“ beschlossen 

und die Ausarbeitung der Planung dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 

München übertragen. Die gegenständliche 4. Änderung betrifft ein Teilgebiet des ur-

sprünglichen Bebauungsplanes und ersetzt in ihrem Geltungsbereich den hier außer 

Kraft tretenden Bebauungsplan „Oberfinning-Nord“ inkl. der 1. Änderung. 

Anlass der Planung ist ein Antrag eines Grundstückseigentümers zur Vergrößerung 

des Bauraumes. Da in der 1. Änderung die Baugrenze eng festgesetzt wurde, ist eine 

Änderung des Bebauungsplanes zur Ermöglichung des Vorhabens erforderlich. 

Die Gemeinde Finning hat sich die Planung zu Eigen gemacht, da sie einen hohen 

Bedarf an zusätzlichem Wohnraum erkennt. Die Maßnahme der Innenentwicklung 

vermeidet die Ausweitung des Siedlungsbereiches in den planungsrechtlichen Au-

ßenbereich. Die Gemeinde betrachtet die Planung als maßvolle Nachverdichtung. 

Die folgenden Planungsziele werden mit der Bebauungsplanänderung verfolgt: 

o Maßvolle Nachverdichtung  

o Erweiterung des Bauraumes zur Flexibilisierung der Bebaubarkeit der 

hängigen Grundstücke 

o Förderung folgender Wohngebäudetypen 

 Einzelhaus 

 Doppelhaus 

 Reihenhäuser (Hausgruppen) 

o Sicherung einer ortstypischen baulichen Gestaltung  

o Grünordnerische Festsetzung zur Sicherung einer ausreichenden Be-
grünung  

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren nach § 13 a BauGB geändert. Es handelt sich um eine Maßnahme der In-

nenentwicklung und Nachverdichtung. 

2. Plangebiet 

2.1 Lage 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 2.480 m² befindet sich im nördlichen Sied-

lungsbereich des Ortsteils Oberfinning im Gemeindegebiet der Gemeinde Finning.  

Der Geltungsbereich der 4. Änderung erstreckt sich über folgende Grundstücke: 

Fl. Nrn.: 625/1 und /2 sowie 625/10 (Teilfläche), alle Gemarkung Oberfinning. 

Das Plangebiet fällt relativ steil auf einer Distanz von ca. 40 m von Westen (ca. 623 

m ü. NHN) nach Osten (ca. 618 m ü. NHN) um bis zu ca. 5 m ab. 
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Abb. 1:  Links: Auszug aus Luftbild mit Darstellung des Plangebietes, Rechts: Auszug aus die DFK 
mit den Darstellung der Höhenschichtlinien des vorhandenen Urgeländes in m ü. NHN 
(Plangebiet schematisch rot umrandet), ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische 
Vermessungsverwaltung, Stand 04.2023 

2.2 Nutzungen  

Die Bebauung der näheren Umgebung weist eine dörfliche Struktur aus. Sie ist durch 

zweigeschossige Einzelhäuser mit Satteldächern geprägt. Nordöstlich des Geltungs-

bereiches liegt eine Transformatorenstation. Die östlich gelegenen Baugrundstücke 

Fl. Nrn. 625/6 und /7 sind derzeit noch unbebaut. Auf dem benachbarten südlichen 

Grundstück befindet sich ein kleiner Beherbergungsbetrieb. Die Flächen westlich des 

Plangebietes werden landwirtschaftlich genutzt.  

Beide Grundstücke sind über den östlich verlaufenden Raiffeisenweg erschlossen.  

2.3 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke Fl. Nrn. 625/1 und/2 befinden sich in privatem Eigentum. Die Ver-

kehrsfläche ist im kommunalen Besitz. 

2.4 Erschließung 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen sind bereits vom Osten über den an-

grenzenden Raiffeisenweg verkehrlich und technisch erschlossen. Eine ausrei-

chende Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie- 

und Telekommunikationsleitungen sind bereits vorhanden.  

2.5 Emissionen 

Auf den Flächen westlich des Plangebietes wird Landwirtschaft betrieben. Mit Lärm-, 

Geruchs- oder Staubemissionen ist daher zu rechnen.  

2.6 Naturschutzgebiete 

Weniger als 70 m östlich des Geltungsbereiches (entlang der Windach) befinden sich 

folgende Schutzgebiete: 
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Biotopkartierung  

(Flachland) 

ID 7 932-1054-008 Die Windach im Ortsbereich Finning, ein Fließge-

wässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation, 

mit angrenzendem Auwald und Großröhricht  

Fauna-Flora-Habitat Gebiet 7932-371.01  Windach 

 

 

 

Abb. 2:  Lage der Schutzgebiete mit Darstellung des Geltungsbereiches (schematisch rot umran-
det), ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 24.08.2023 

Eine Betroffenheit ist nicht zu erwarten, da eine ausreichende Distanz besteht.  

2.7 Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-

flächen. Bei den bisherigen Baumaßnahmen sind keine Auffälligkeiten bekannt ge-

worden. 

Sollten bei den weiteren Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkei-

ten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder 

Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-

pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Ab-

deckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der 

Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.  

2.8 Denkmäler 

Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befindet sich kein Denkmalobjekt. 

Die nächstgelegenen Denkmalobjekte liegen weniger als 200 m Luftlinie im Norden 

und im Süden. 

Baudenkmal:        D-1-81-120-17 Handelshaus Stand 05.08.2023 

Baudenkmal:        D-1-81-120-2 Kath. Kapelle St. Sebastian Stand 05.08.2023 
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Abb. 3:  Boden- und Baudenkmäler mit Darstellung des Plangebietes (schematisch blau umrandet), 
ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayerischer Denkmal-Atlas, 
Stand 05.08.2023 

2.9 Niederschlagswasser 

In § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist geregelt, dass Nieder-

schlagswasser auf dem eigenen Grundstück versickert, verrieselt oder direkt über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 

werden soll. 

 

Von den einzelnen Bauwerbern ist zu prüfen, ob die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Be-

nutzung vorliegt. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 

Niederschlagswasser sind der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) zu entnehmen. Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser 

ist bevorzugt oberflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. Bei Bau und Be-

trieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter DWA M 153 und DWA-A 138 zu 

beachten. Zwischenzeitlich wurde das DWA M 153 in Teilen durch das DWA A102 

ersetzt. 

Auf die Möglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser 

zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung wird hingewiesen. Der Bau von Regen-

wassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger anzuzeigen 

(§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist sicherzustellen, dass keine 

Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen. 

Starkregenereignisse können grundsätzlich an jedem Ort auftreten. Dies sind Nieder-

schlagsereignisse, die lokal und kleinräumig auftreten und in kurzer Zeit sehr große 

Niederschlagsmengen verursachen. Häufig entstehen diese Ereignisse durch Kon-

vektion: Dabei führen Temperaturunterschiede zu starken Aufwärtsbewegungen von 

feuchtwarmen Luftmassen und damit zur Bildung von ergiebigen Regenwolken, die 

plötzlich und intensiv abregnen können. Belastbare meteorologische Vorhersagen 

von Ort und Intensität dieser Ereignisse sind nur kurz vor dem Auftreten möglich. 

Durch Starkregenereignisse können Sturzfluten ausgelöst werden, auch auf Flächen 

der topografischen Lage ein solches Ereignis nicht erwarten lassen.  

Sturzfluten sind besonders plötzlich und unerwartet auftretende Hochwasserereig-

nisse, die sich durch ihre extreme Wucht von anderen Hochwasserereignissen unter-

scheiden. Ausgelöst werden sie von außergewöhnlichen Starkregenereignissen, die 

starken Oberflächenabfluss, schnell ansteigende Wasserstände und kräftige Abfluss-
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wellen bilden. Wo Sturzfluten auftreten, verursachen sie häufig katastrophale Schä-

den und stellen eine sehr große Gefahr für Leib und Leben dar. Sie reißen sogar sehr 

schwere Objekte mit sich und können selbst Schäden an massiven Bauwerken an-

richten. 

Dank der topografischen Lage liegt das Plangebiet in keinem festgesetzten oder aus 

bisherigen Ereignissen bekannten Überschwemmungsgebiet. Die Hinweiskarte 

Oberflächenabfluss und Sturzflut (LfU Bayern) stellt ebenfalls keine Gefährdungslage 

dar. Es ist auch kein wassersensibler Bereich vom Wasserwirtschaftsamt für das 

Plangebiet festgestellt worden. Aufgrund der steilen Lage muss dennoch bei bauli-

chen Veränderungen der Topografie daher darauf geachtet werden, dass kein Ab-

fluss in das Plangebiet geleitet wird aber auch, dass auf den höher liegenden Land-

wirtschaftlichen Nutzflächen kein Aufstau von Überflächenwasser erstmalig ausgelöst 

wird.  

Trotz einer geringen Gefährdung ist es empfehlenswert, bautechnische Sicherungs-

maßnahmen am Gebäude vorzunehmen. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche 

Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 

Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern. Eine Sockelhöhe von 

mind. 25 cm über der Geländeoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie Keller-

eingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschäch-

ten, ausgeführt werden. Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird 

empfohlen. Es wird auf das Wasserhaushaltsgesetz - WHG), dort § 5 Allgemeine 

Sorgfaltspflichten verwiesen, dort heißt es in Abs. 2: „Jede Person, die durch Hoch-

wasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-

pflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasser-

folgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grund-

stücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte 

durch Hochwasser anzupassen.“ Fachliche Hinweise gibt die Hochwasserschutzfibel:  
(https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/2022-02_Hochwasserschutzfibel_9.Auflage.pdf). 

Dort sind Empfehlungen unter Anderem zum Objektschutz gesammelt. 

2.10 Klima 

Finning liegt im östlichen Teil des Landkreises Landsberg am Lech. Das Klima ist in 

diesem Gebiet gemäßigt warm. Die jährliche Durchschnittsniederschlagsmenge be-

trägt laut der Wetterdaten Climate-Data in Finning (nach https://de.climate-data.org/eu-

ropa/deutschland/bayern/finning-159674/, Stand: 05.09.2023) ca. 1146 mm. Die Jahresmittel-

temperatur in Finning liegt bei 8,5 °C. 

  

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/2022-02_Hochwasserschutzfibel_9.Auflage.pdf
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern  

Zur Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen 

Landesteilen nennt das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) folgende Ziele 

(Z) und Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben (Stand 01.06.2023):   

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf 

ein dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. 

Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.  

2.2.7 Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume 

(G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass 

ꟷ sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, 

ꟷ sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunk-

tionen eine räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch ver-

trägliche Siedlungs- und Infrastruktur gewährleisten, 

ꟷ […] 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z)  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-

wicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G)  Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 

bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-

lungseinheiten auszuweisen. […] 

Berücksichtigung des LEP in der Planung  

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich eines bereits rechtsverbindlichen Bebau-

ungsplanes, es handelt sich gegenständlich um die Änderung dieses Bebauungspla-

nes. Das Ziel der Schonung natürlicher Ressourcen, wie z. B. der Verzicht auf Bau-

landausweisung im Außenbereich, wird durch das Vorhaben berücksichtigt. Es wer-

den Grundstücke im Innenbereich zur Nachverdichtung genutzt. Damit entspricht die 

Planung dem landesplanerischen Ziel der Innenentwicklung. 

3.2 Regionalplan  

Die Gemeinde Finning liegt im äußersten Südwesten der Planungsregion 14, Mün-

chen. 

Der Fortschreibungsentwurf des Regionalplans für die Region München (14), mit 

Stand vom 01.04.2019, nennt folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug auf das Vor-

haben: 
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A I Herausforderungen der regionalen Entwicklungen 

1 Siedlung und Mobilität 

 G 1.1 Die punkt-axiale, radiale Raumstruktur soll weiterentwickelt werden. Dazu 

sollen kompakte, integrierte und teilräumlich ausgewogene Strukturen ge-

schaffen werden. 

G 1.4 Bestehende und zu schaffende Infrastrukturen sollen effektiv genutzt wer-

den. 

G 1.5 Die Freiräume sollen gesichert werden. 

B II Siedlung und Freiraum 

1 Leitbild 

 G 1.2 Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend erfolgen. 

G 1.6 Kompakte, funktional- und sozial ausgewogene Strukturen sollen ge-

schaffen werden. 

2 Siedlungsentwicklung (Allgemein) 

 Z 2.2 Eine organische, ausgewogene Siedlungsentwicklung ist allgemeingülti-

ges Planungsprinzip und in allen Gemeinden zulässig. 

 

   

Abb. 5:  Ausschnitt aus der Regionalplan München Raumstruktur (links) und Landschaft und Erho-
lung (rechts) mit der Darstellung des Plangebietes (schematisch schwarz umrandet), 
05.09.2023. 

Berücksichtigung des RP in der Planung  

Die Ziele der Siedlungsentwicklung werden durch das gegenständliche Bauleitplan-

verfahren, einer Entwicklung im Innenbereich mit Nutzung vorhandener Infrastruktur, 

vollumfänglich gestützt. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Finning verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan in 

der Fassung vom 31.01.2012. Darin wird das Plangebiet als Wohngebiet dargestellt. 

Östlich vom Plangebiet befindet sich ein Symbol für eine Versorgungsanlage (Trans-

formatorenstation). Westlich sind Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  

Ein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich, da sich die 

Bauleitplanung aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt.   
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Abb. 6:  Ausschnitt aus dem wirksamen FNP und Lage des Geltungsbereiches (schematisch 
schwarz umrandet), ohne Maßstab, Finning, 2012 

3.4 Rechtsverbindliche Bebauungspläne  

 

Abb. 7:  Planungsrechtliche Analyse mit Darstellung der Bebauungspläne, ohne Maßstab, bearbeitet 
PV München, 2023 

Für den Geltungsbereich liegt der Bebauungsplan „Oberfinning-Nord“, 1. Änderung 

in der Fassung vom 13.04.2005 vor, in dem die Art der Nutzung für den Geltungsbe-

reich der Bebauungsplanänderung als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wurde. 

Bebauungsplan  

"Oberfinning-Nord", 1. Änd. 

i.d.F. vom 15.03.2005 

Bebauungsplan  
"Oberfinning-Nord", 2. Änd. 
i.d.F. vom 04.05.2004 

Bebauungsplan  

"Oberfinning-Nord", 3. Änd. 

i.d.F. vom 21.04.2015 
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Die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes orientieren sich an der 

ländlichen Struktur.  

Der Anlass für die 2. und 3. Änderungen, die sich auch im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes „Oberfinning-Nord“, 1. Änderung befinden, war die Vergrößerung der 

Wohnfläche zum Zweck einer maßvollen Nachverdichtung. 

3.5 Bodenschutz 

Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen hat die Gemeinde Finning geprüft, welche Möglichkeiten der Entwicklung ins-

besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 

Maßnahmen zur Innenentwicklung bestehen.  

Der Geltungsbereich liegt in einem mit Bebauungsplan überplanten Bereich der Ge-

meinde Finning, somit gilt der Bereich nach planungsrechtlichen Vorgaben als Innen-

bereich. Im bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist der Geltungsbereich bereits 

als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Die Festsetzungen der vorliegenden Bebau-

ungsplanänderung bietet die Möglichkeit, durch eine maßvolle Nachverdichtung zu-

sätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das Vorhaben nutzt Möglichkeiten der Nachver-

dichtung in bestehenden Baugebieten sowie Maßnahmen der Innenentwicklung. So-

mit entspricht es dem vorgenannten Grundsatz. 

3.6 Maßnahme der Innenentwicklung 

Die Änderung des Bebauungsplans erfüllt die Voraussetzungen für einen Bebauungs-

plan der Innenentwicklung. Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung 

in einem bestehenden Bebauungsplangebiet, durch die die Inanspruchnahme von 

Flächen im Außenbereich vermieden wird. Dadurch wird dem Ziel eines sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden (BauGB § 1a Abs. 2) entsprochen. 

Der Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren ge-

mäß § 13a Abs. 1 BauGB: 

 Die festgesetzte Grundfläche beträgt mit unter 500 m² deutlich weniger als 20.000 

m². (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB) 

 Die Planung begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. (§13 a Abs. 1 

Satz 4 BauGB) 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Ge-

bieten oder dafür, dass Pflichten gemäß § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

(§13 a Abs. 1 Satz 5 BauGB) 

 

Daher treten die Verfahrenserleichterungen nach §13 Abs. 2 BauGB ein: 

 Von der frühzeitigen Beteiligung nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 BauGB kann abge-

sehen werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 Von der Durchführung einer Umweltprüfung, dem Umweltbericht, der Hinweis-

pflicht auf umweltbezogene Informationen kann abgesehen werden (§ 13a Abs. 2 

Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da kein zusätzlicher Eingriff erfolgt, 

bzw. Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt und zulässig gelten (§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
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3.7 Auslegungsfrist 

Der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird für die Dauer eines Monats, 

mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt. Nach aktuellem 

Kenntnisstand liegen keine wichtigen Gründe für eine längere Auslegungsdauer bei 

der Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Das Planvorhaben beinhaltet voraussichtlich 

keine ausgewöhnliche große Anzahl an betroffenen erheblichen Belangen, keine be-

sonders umfänglichen Unterlagen und keine anderen komplexen Sachverhalte, die 

eine verlängerte Auslegung notwendig machen würden. Auch von Seiten der Öffent-

lichkeit sind derzeit noch keine Stellungnahmen bekannt, welche die Wahl einer län-

geren Auslegungsfrist erforderlich machen könnten. 

4. Städtebauliches Konzept 

Das Konzept für die Bebauungsplanänderung sieht eine angemessene städtebauli-

che Nachverdichtung durch die Schaffung neuen Wohnraumes vor.  

Durch die Festsetzungen der 4. Änderung soll das Konzept der 1. Änderung fortge-

führt und weiterentwickelt werden. In Übrigen gelten die Regelung zum Abstand zwi-

schen den Hauptanlagen und Straße sowie die bauliche Gestaltung weiter. 

Für beide Grundstücke werden die Grundflächen (GR) erhöht, bzw. wird das Bau-

fenster erweitert. Die überbaubare Grundstücksfläche wird vergrößert, um eine aus-

reichende Flexibilität im hängigen Grundstück zu erreichen. Die Baugrenze wird bis 

an die Grundstücksgrenze herangeführt. Dies erfolgt, um die Garagen flexibel in das 

Hauptgebäude integrieren zu können. Abstandsregelungen der BayBO sind dennoch 

zu beachten.  

 

Es wird empfohlen Planungen zu entwickeln, die mit der gegebenen Topografie ar-

beiten und nicht versuchen, durch die Verwendung von Stützwänden eine möglichst 

ebene Bau- oder Gartenfläche zu entwickeln oder gar die Gebäude rund herum frei-

zustellen. Inzwischen sind zahlreiche gute Beispiel von sehr gut gelungenen Wohn-

gebäuden mit einer einfachen Recherche zu finden, die wirken als wären sie mit dem 

Hang verschmolzen. Es sollte auf die Fernwirkung der geplanten Gebäude in den Ort 

hinein geachtet werden, die durch die exponierte Stelle am Hang entsteht. 

 

Die Anzahl der maximal möglichen Wohneinheiten wird erhöht, um eine zeitgemäße 

Nachverdichtung zu ermöglichen und eine flexible Nutzung der Grundstücke zu ge-

währleisten. Aufgrund der Lage am Hang wird auf eine Festsetzung der höchstzuläs-

sigen Geschossigkeit verzichtet. Die optisch wirksame Höhenentwicklung wird durch 

Wand- und Firsthöhen ausreichend geregelt.  

 

Zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und den baulichen Anlagen soll die Vorgar-

tenzone mit bestehenden Sträuchern und Bäumen erhalten werden. Diese ist im Be-

stand bereits weitestgehend vorhanden und soll weiterentwickelt werden. Damit kann 

eine allen zu Gute kommende Begrünung gesichert werden. Der rückwärtige Garten-

bereich wird dagegen der freien Gestaltung überlassen. Eine Zufahrt ist durch die 

Fläche zulässig und darf in einer ausreichenden Breite errichtet werden. Die Bepflan-

zung wirkt sich positiv auf die Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes aus. 
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5. Planinhalte 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird an der bisher zulässigen Art als Allgemeines 

Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgehalten.  

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zu-

lässig, da sich hierfür geeignetere Standorte im Gemeindegebiet anbieten.  

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Es wird je Bauraum eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 für das Hauptgebäude je 

Grundstück festgesetzt. Zur Begrenzung des Flächenbedarfs kann diese für Terras-

sen, Balkone, Außentreppen und Vordächer um bis zu 10 % überschritten werden.  

Die festgesetzte Grundflächenzahl kann für die Hausgruppe durch die in § 19 Abs. 4 

Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen, d. h. Nebenanlagen, Stellplätze und Car-

ports bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden. Damit wird 

sichergestellt, dass mind. 40 % der Grundstücksfläche unversiegelt bleibt und be-

grünt werden kann.  

Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen beziehen sich auf den Höhenbezugspunkt. 

Die Höhenentwicklung ist für die Firsthöhe der Hauptgebäude maximal 11,0 m und 

für die Wandhöhe max. 7,5 m festgesetzt. Die Rohfußbodenhöhe darf maximal 0,4 m 

über dem Höhenbezugspunkt liegen. Mit der festgesetzten Höhe wird sichergestellt, 

dass die Gebäude einen gestalterischen Bezug zur Höhe der öffentlichen Verkehrs-

fläche entfalten. 

Planungsziel sind Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen. Als Zahl der 

Wohneinheiten sind zwei Wohnungen je Einzelhaus zulässig. Je Doppelhaushälfte 

oder Teil einer Hausgruppe ist diese auf eine Wohnung beschränkt. Damit wird eine 

angemessene und verträgliche Nachverdichtung in Bezug auf die umgebende bauli-

che Dichte gesichert. 

Abgrabungen und Aufschüttungen gegenüber dem bestehenden Gelände werden be-

grenzt, um trotz der erforderlichen Einschnitte mit den Zufahrten von der öffentlichen 

Verkehrsfläche und den Bauflächen eine möglichst moderate Veränderung der Topo-

grafie zu sichern. Insbesondere soll an den Grundstücksgrenzen an die vorhandenen 

Höhen angeschlossen werden.  

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Abstandsflächen 

Als zulässige Bauweise ist die offene Bauweise für alle Gebäudetypologien festge-

setzt. Die Lage des Bauraumes ist an der näheren Umgebung orientiert. Das Plange-

biet weist herausfordernde topografische Verhältnisse auf. Durch die großzügige 

Festsetzung des Bauraumes bis an die Grundstücksgrenze ist dies berücksichtigt 

worden. Damit werden rückwärtige Gärten und die Vorgartenzone von Bebauung wei-

testgehend freigehalten und die bauliche Entwicklung konzentriert sich auf ein Band 

im Inneren des Plangebietes, das sich auch in den benachbarten Grundstücken im 

Bestand erkennen lässt. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baufenster gemäß Planzeichnung 
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festgesetzt. Für untergeordnete Bauteile wie Terrassen ist eine geringfügige Über-

schreitung der Baugrenze möglich. Empfohlen wird, die Terrassen auf der nördlichen 

sowie südlichen Seiten zu errichten.  

Die Einhaltung der Abstandsflächen nach Bayerischer Bauordnung muss beachtet 

werden. 

5.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Die notwendige Anzahl der Stellplätze richtet sich nach der gemeindlichen Satzung 

über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung der Ge-

meinde Finning, derzeit in der Fassung vom 01.02.2022 vorliegend.  

Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen dürfen in der überbaubaren Grundstücksflä-

che untergebracht werden. Innerhalb der Vorgartenzone sind bauliche Anlagen wie 

Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen nicht zulässig, zum Schutz der dort zur 

Pflanzung vorgesehenen Gehölze und deren erwünschten Wirkung auf den öffentli-

chen Raum. 

5.5 Bauliche Gestaltung 

Die Gestaltung der Gebäude ist geregelt, damit sich die neuen Gebäude in das Orts-

konzept am Raiffeisenweg einfügen. Die Regelungen orientieren sich an vorhande-

nen, dorftypischen Gestaltungsmerkmalen. 

In Finning ist vor allem das Satteldach ortsbildprägend. Entsprechend wird dies für 

den vorliegenden Bebauungsplan festgesetzt. Vorgaben zur Dachneigung sichern die 

harmonische Gesamtwirkung der Gebäude auch im Bezug zur Bestandsbebauung.  

Dachaufbauten sind grundsätzlich möglich. Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten 

darf die Hälfte der jeweiligen Fassadenlänge erreichen. Die Gestaltung und Größen-

entwicklung der Dachaufbauten als auch die Art der Dacheindeckung wird zur Beru-

higung der Dachlandschaft festgesetzt.  

Im gesamten Plangebiet sind Dacheinschnitte unzulässig. Die heute verbreiteten ge-

schlossenen Dachformen, nur durch Dachaufbauten gegliedert, sollen erhalten wer-

den. Gauben sind nur bei einer Mindestdachneigung von 30° möglich, jedoch in ihrer 

Dimension und Anzahl begrenzt.  

Zur Erhaltung des Ortsbildes sind die gestalterische, bauliche und ökologische Maß-

nahmen für die Dachflächen und Dacheindeckung entwickelt. Die Firstrichtung von 

Norden nach Süden sowie die topographische Lage bieten eine optimale Möglichkeit 

zur Nutzung von Solarenergie.  

Um die gestalterische Einheit von derartigen Bauweisen zu sichern, sind die Doppel-

häuser sowie Dreispänner mit gleicher Dachform und -neigung ohne Versatz und mit 

gleicher Dacheindeckung auszuführen. 

  



Finning  Bebauungsplan Oberfinning-Nord, 4. Änd.– Begründung 16.01.2024 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München FIN- 2-36 Seite 15/21 

5.6 Erschließung  

5.6.1 Verkehrserschließung und Brandschutz 

Das Plangebiet liegt entlang vom Raiffeisenweg.  

Das Plangebiet ist über die angrenzenden Verkehrsflächen (Raiffeisenweg) verkehr-

lich erschlossen. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind weniger als 50 m von 

der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Besondere Festsetzungen für den Brand-

schutz sind nicht erforderlich. Auf die Vorgaben der BayBO zum baulichen Brand-

schutz wird in der Satzung hingewiesen. 

Aufgrund der Festsetzung zur Wandhöhe (max. 7,5 m) ist eine Brüstungshöhe von 

mehr als 7,5 m nicht zu erwarten, ein zweiter Rettungsweg ist daher vrstl. nicht erfor-

derlich.  

5.6.2 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

Der Anschluss an die zentrale Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Trink-

wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung) ist gesichert. Von einer ausrei-

chenden Leitungsdimensionierung ist auszugehen. 

5.6.3 Oberflächenwasserbeseitigung 

Von den einzelnen Bauwerbern ist zu prüfen, ob die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Be-

nutzung vorliegt. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 

Niederschlagswasser sind der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) zu entnehmen. Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser 

ist bevorzugt oberflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. Bei Bau und Be-

trieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter DWA M 153 und DWA-A 138 zu 

beachten (zwischenzeitlich wurde das DWA M 153 in Teilen durch das DWA A102 

ersetzt). 

Auf die Möglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser 

zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung wird hingewiesen. Der Bau von Regen-

wassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger anzuzeigen 

(§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist sicherzustellen, dass keine 

Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen. 

Bei der Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser (Toilettenspülung) 

muss auch der Abwasserzweckverband informiert werden.  

5.6.4 Telekommunikation 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien, die durch die geplanten 

Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Bei der Planung und Bauausfüh-

rung ist darauf zu achten, dass diese Leitungen nicht verändert bzw. beschädigt wer-

den. 
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5.7 Grünordnung, Artenschutz 

5.7.1 Festsetzungen zur Grünordnung 

Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist eine ortsprägende Gehölzstruk-

tur entlang der östlichen Grundstücksgrenze, entlang vom Raiffeisenweg vorhanden. 

Diese bilden einen ortsbildprägenden Charakter aus und sind eng an der bestehen-

den baulichen Anlage. Sie tragen ferner zu einer Beschattung in heißen Sommermo-

naten bei und wirken förderlich für das Mikroklima. Eine Eignung als Lebensraum 

bzw. Jagdhabitat von Brutvögeln und Fledermäusen ist nicht auszuschließen. In der 

Fläche, die nach Festsetzung A 8.1 mit einem Pflanzgebot belegt ist, sind Bäume mit 

einem Abstand von 6 m und Sträucher in einem Abstand von 3 m untereinander zu 

pflanzen. Damit soll eine lockere, nicht vollkommen geschlossene Bepflanzung ent-

lang des Raiffeisenwegs erzielt werden. 

Die Planung erlaubt den Erhalt aller Bestandsbäume mit einer Ausnahme für die 3 m 

Breite Einfahrt zum Grundstück.  

Entlang vom Raiffeisenweg stehen erhaltenswerte Bäume, diese sind jedoch teil-

weise in einem Bereich, der für Zufahrten zu den Grundstücken voraussichtlich erfor-

derlich werden. Sollten hier zum Zufahrten Fällungen erforderlich werden, sind diese 

zulässig, wenn unter Beachtung artenschutzrechtlicher Regelungen, d.h. insbeson-

dere außerhalb der Vogelbrutzeit gefällt wird und eine Kompensation auf demselben 

Grundstück erfolgt. Diese Nachpflanzungen sind an geeigneter Stelle auf dem jewei-

ligen Grundstück in festgesetzter Mindest-Pflanzqualität spätestens in der darauffol-

genden Vegetationsperiode durchzuführen.  

Folgendes sind die Festsetzungen zur Grünordnung gelistet:  

 Für die Erhaltung eines des Charakters sowie für die Verbesserung des Kleinkli-

mas in der Umgebung sind bestehende Gehölze soweit möglich, wie in der Plan-

zeichnung gekennzeichnet, zu erhalten.  

 Die Pflanzgebote werden konkretisiert durch eine Artenliste, um den ökologi-

schen Wert der Pflanzungen sicherzustellen.  

 Pflanzgebote, ergänzt durch eine Ersatzpflicht bei Ausfall, die ein zukünftig min-

destens gleichbleibendes Grünvolumen sicherstellen, tragen dem Gebot zur Ein-

griffsminimierung Rechnung und sind daher im Grundsatz gerechtfertigt.  

 Zusätzlich ist zur Sicherstellung der Austauschbeziehungen für Kleinsäuger, 

z. B. Igel, die Durchlässigkeit durch Bodenfreiheit von Einfriedungen festgesetzt. 

Die Fläche der Ortsrandeingrünung darf nicht eingefriedet werden. 

 Der Gefährdung von Vögeln durch große Glasflächen ist Beachtung zu schenken. 

Insbesondere an Wintergärten sollen daher Maßnahmen gegen Vogelschlag 

getroffen werden. 

Die Festsetzungen berücksichtigen – insbesondere durch eine morderate Grundflä-

che, Begrenzung der Bodenversiegelung und Festsetzungen zur Grünordnung – Mi-

nimierungspotenziale für die zu erwartenden Eingriffe. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB bezeichneten Bestandteilen 

sind nicht zu erwarten. 
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5.7.2 Ausgleichsbedarf  

Ausgleichsflächen sind aufgrund der Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB 

nicht erforderlich. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 

erwarten sind, gelten gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt und damit als zulässig. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforder-

lich. 

5.7.3 Spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Artenschutz ist ein wichtiger Belang in der Bauleitplanung, insbesondere bei der 

Nachverdichtung, da dieser Prozess oft bestehende Strukturen und Lebensräume 

zeitlich versetzt überformt. Das Aufstellungsverfahren des gegenständlichen Bebau-

ungsplanes kann daher diesen Belang nicht abschließend abarbeiten. Der Arten-

schutz ist auf Ebene der Baugenehmigung bzw. bei der Vorhabensplanung zu beach-

ten. Der Belang ist nicht der Abwägung zugänglich, die Bauherren müssen ihn bei 

der nachfolgenden Vorhabensplanung eigenverantwortlich beachten und abarbeiten. 

Nachfolgend werden für das Plangebiet spezifische Hinweise und Empfehlungen zu-

sammengestellt. Diese erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Allge-

meingültigkeit. Eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit der zuständigen Unteren Natur-

schutzbehörde im Landratsamt wird dringend empfohlen.  

Gesetzlicher Hintergrund:  

Bestimmte Tier- und Pflanzenarten (streng und besonders geschützte Tier- und Pflan-

zenarten) unterliegen den Verbotstatbeständen des BNatSchG:  

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören.  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere oder Pflanzen der beson-

ders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, ist untersagt. 

Diese Verbotstatbestände (§§ 44 BNatSchG) sollen sicherstellen, dass besonders 

schützenswerte Arten, Lebensräume und Ökosysteme vor schädlichen menschlichen 

Einflüssen bewahrt werden. 

Artenschutzfachliche Beschreibung des Plangebietes 

Am Rande zum Raiffeisenweg bestehen Bäume sowie eine hochgewachsene He-

ckenstruktur.  

Hinweise für das Vorkommen weiterer besonders oder ständig geschützter Arten wur-

den bisher auch im Aufstellungsverfahren nicht vorgebracht und liegen seitens der 

Gemeinde nicht vor, sodass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (§ 44 

BNatSchG) im Hinblick auf die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Tierarten nicht berührt sein dürften. 

Maßnahmen  

Vollständig ausgeschlossen werden, kann die Betroffenheit von Vorkommen, z. B. 

von Brutvögeln und Fledermäusen zumindest während der Bauphase allerdings nicht. 

Daher ist darauf hinzuweisen, dass der Bauherr für die Beachtung des speziellen Ar-

tenschutzrechtes verantwortlich ist. Lebensstätten streng oder besonders geschütz-

ter Arten unterliegen dem ganzjährigen Schutz.  
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Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass vor Abriss von Bestandsgebäu-

den Erhebungen im Hinblick auf die mögliche Nutzung als Gebäudequartier durchzu-

führen (es können Sommer- und Winterquartiere betroffen sein) und ggf. entspre-

chende Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu entwickeln sind. Gehölz-

rodungen und -fällungen in der Brut- und Vegetationszeit vom 01. März bis 30. Sep-

tember sind grundsätzlich zu vermeiden. Sollten Gehölzrodungen und -fällungen 

während der Brutzeit notwendig werden, ist durch einen qualifizierten Sachverständi-

gen zu prüfen, ob Lebensstätten geschützter Arten betroffen sind. Lebensstätten von 

Vögeln und Fledermäusen sind nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 

BNatSchG ganzjährig geschützt.  

Gegebenenfalls muss bei zeitgleicher Überprüfung des Baumbestandes unmittelbar 

vor dem Baubeginn und während der Baumaßnahmen (ökologische Baubegleitung) 

ein anderer Zeitpunkt des Baubeginns gewählt werden. Die Überprüfung ist durch 

Fachpersonal durchzuführen und mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landrats-

amt abzustimmen.  

Außenbeleuchtung: 

Aus Gründen des Artenschutzes wird die Verwendung von LED-Lampen empfohlen. 

Künstliche Lichtquellen sind um ein Vielfaches heller, räumlich näher und überstrah-

len natürliche Lichtquellen. Fliegt ein Insekt an einer Lampe vorbei, wird es sich an 

dieser orientieren. Da eine künstliche Lichtquelle viel näher als der Mond ist, wird das 

konstante Einhalten eines arttypischen rechten Winkels dazu führen, dass das Insekt 

der Lampe immer näherkommt. 

Ein weiteres Problem stellt der Spektralbereich beziehungsweise die Wellenlänge des 

verwendeten Lichtes dar, d.h. die Farbe der Lampe. Dabei reagieren Insekten an-

scheinend besonders stark auf Licht mit vielen Blauanteilen (also Licht im kurzwelli-

gen Bereich). Licht, das besonders weiß oder "kalt" erscheint, hat viele Blauanteile. 

Lichter dieser Art, z.B. kaltweiße LEDs, wirken sich demnach besonders problema-

tisch aus und sollten vermieden werden (https://www.bund-sh.de/stadtnatur/insekten-

vertraeglichere-beleuchtung/). Die Fallenwirkung von derartigen Lampen auf Insekten 

ist erheblich reduzierter gegenüber älteren Glühbirnen oder Natrium-Dampflampen. 

Die Leuchtengehäuse sollen gegen das Eindringen von Spinnen und Insekten ge-

schützt werden (Schutzart IP 54, staub- und spritzwassergeschützte Leuchte oder 

nach dem Stand der Technik vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuch-

tengehäuse soll 60 °C nicht übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht über-

schreiten.  

Glasflächen an Fassaden: 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Vogelschutzwarten (LAG VSW) schätzt die Dimen-

sion des Vogelschlags an Glasscheiben und Glasfassaden in Deutschland pro Jahr 

auf 100 bis 115 Millionen Vögel. Das ist eine Größenordnung, die sich teilweise auf 

Populationsebene bestimmter Arten oder in bestimmten Städten auswirken kann. An 

Glasscheiben oder Fassadenabschnitten, an denen sich Glasanflüge häufen, kann 

es daher zu einem artenschutzrechtlichen Konflikt kommen. An jedem Gebäudetyp 

ist mit Vogelkollisionen an Glasflächen aufgrund von Transparenz oder Spiegelung 

zu rechnen. Einfamilien-, Doppel-, Reihenhäusern verfügen in der Regel über über-

wiegend „normale“ Glasscheiben (Zimmerfenster). Aus diesem Grund ist in aller Re-

gel in dieser Kategorie nicht mit einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos zu 

rechnen. Größere Glasflächen können jedoch z.B. im Erdgeschoss zum Einsatz kom-

men (z. B. Terrassenzugänge, Wintergärten, etc.).  



Finning  Bebauungsplan Oberfinning-Nord, 4. Änd.– Begründung 16.01.2024 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München FIN- 2-36 Seite 19/21 

Zur Minimierung der Kollisionsgefahr entsprechend des Vermeidungsgebots sind zu-

sammenhängende Glasflächen bzw. spiegelnde Fassadenelemente mit einer vogel-

freundlichen Verglasung mit als hoch wirksam getesteten Markierungen zu versehen. 

Dies betrifft u.a. transparente Windschutzelemente, freistehende Glaswände, wie z.B. 

Lärmschutzwände, transparente Durchgänge, Übereckverglasungen, Wintergärten, 

Fahrgastunterstände und Scheiben mit stark reflektierender Beschichtung (>30% Au-

ßenreflexionsgrad). 

Für zusammenhängende Glasflächen mit einer Flächengröße von 3-6 m² sind als 

Mindestanforderung gegen Vogelschlag Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von 

maximal 15% zu verwenden, soweit keine wirksameren Maßnahmen gegen Vogel-

schlag durchgeführt werden.  

Bei Glasflächen, welche eine Fläche von 6 m² überschreiten, ist auf Markierungen 

oder andere Methoden zurückzugreifen. Durch reflexionsarme und mit geeigneten 

Mustern bedruckte Verglasungen (Punkt- oder Linienraster oder andere Markierun-

gen mit einem Abstand kleiner als 10 cm sind zum Beispiel wirksame Maßnahmen) 

ist die Spiegelung und Transparenz an Gefahrenstellen zu vermeiden. Aufkleber mit 

Vogelsilhouetten, reflexionsarmes Glas oder UV-Markierungen sind nicht ausrei-

chend wirksam und daher nicht empfehlenswert 

Die Maßnahmen sollten zum Zeitpunkt der Ausführung dem aktuellen wissenschaft-

lichen Stand zu entsprechen. Weitere Informationsquellen finden sich unter:  

https://vogelglas.vogelwarte.ch/  https://www.lfu.bayern.de/natur/vogelschutz/vogel-

schlag/index.htm   

Folgende Maßnahmen können allgemein empfohlen werden: 

Frühzeitige Berücksichtigung 

Bei Neu- und Anbauten ist es notwendig, den Vogelschutz schon bei der Planung zu 

berücksichtigen. Dies vermeidet kostenintensive Umplanungen oder Nacharbeiten. 

Je früher potenziell gefährliche Elemente erkannt und risikoarme Alternativen in Be-

tracht gezogen werden, umso weniger Konflikte werden entstehen. 

Markierungen anbringen: 

Marker oder spezielle Muster auf den Glasflächen. Diese sollten so gestaltet sein, 

dass Vögel sie als Hindernisse wahrnehmen und nicht gegen das Glas fliegen. Es 

gibt spezielle Vogelschutzfolien oder Marker, die für Menschen kaum sichtbar sind, 

aber für Vögel besser erkennbar sind.  

Netze oder Gitter anbringen: 

Netze oder Gitter vor den Glasflächen können die Flugbahn der Vögel unterbrechen 

oder umleiten.  

Innenbeleuchtung reduzieren: 

Innenbeleuchtung auch niedriger Bauwerke kann zu den Vogelzugzeiten rastende 

Zugvögel anlocken, die dann an Glasscheiben verunglücken. Auch diese Beleuch-

tung ist abzudunkeln und/oder in der 2. Nachthälfte abzuschalten. 

5.7.4 Klimaschutz, Klimaanpassung 

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung zu be-

rücksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, 



Finning  Bebauungsplan Oberfinning-Nord, 4. Änd.– Begründung 16.01.2024 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München FIN- 2-36 Seite 20/21 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukünftige klimawandelbe-

dingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die Ver-

ringerung des CO2-Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch 

Vegetation.  

Die nachfolgende Tabelle fasst Planungsziele und Festsetzungen mit klimabezoge-

nen Aspekten als Ergebnis der Abwägung zusammen: 

 

Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-

mawandel 

Berücksichtigung 

Hitzebelastung  

(z.B. Baumaterialien, Topografie, Bebau-

ungsstruktur, vorherrschende Wetterlagen, 

Freiflächen ohne Emissionen, Gewässer, 

Grünflächen mit niedriger Vegetation, an 

Hitze angepasste Fahrbahnbeläge) 

Ersatzbaumpflanzungen, dadurch Verringerung der 

Aufheizung von Gebäuden und versiegelten Flächen 

durch Verschattung und Erhöhung der Verdunstung 

und Luftfeuchtigkeit 

Extreme Niederschläge  

(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infrastruk-

tur, Retentionsflächen, Anpassung der Kana-

lisation, Sicherung privater und öffentlicher 

Gebäude, Beseitigung von Abflusshindernis-

sen, Bodenschutz, Hochwasserschutz) 

Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich 

von Stellplätzen und Zufahrten, dadurch Minimierung 

des Abflusses von Regenwasser aus dem Baugebiet 

Mindesthöhe des Rohfußbodens über Geländeober-

kante  

 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-

gen wirken (Klimaschutz) 

Berücksichtigung 

Energieeinsparung/ Nutzung regenerativer 

Energien 

(z.B. Wärmedämmung, Nutzung erneuerba-

rer Energien, installierbare erneuerbare Ener-

gieanlagen, Anschluss an Fernwärmenetz, 

Verbesserung der Verkehrssituation, Anbin-

dung an ÖPNV, Radwegenetz, Strahlungsbi-

lanz: Reflexion und Absorption) 

kompakte Bauweise, dadurch Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs, ressourcenschonende Innenent-

wicklung durch Überplanung einer vorhandenen Po-

tenzialfläche der Innenentwicklung, dadurch Verhin-

derung einer Flächeninanspruchnahme im Außenbe-

reich mit dem Erfordernis neuer Erschließungsmaß-

nahmen, Süd-Ausrichtung der Gebäude und Festset-

zung günstiger Dachformen, dadurch Verbesserung 

der Voraussetzungen für die Nutzung von Solarener-

gie, Nachverdichtung im Nahbereich einer Bushalte-

stelle und des bestehenden Fuß- und Radwegenet-

zes, dadurch Möglichkeit zur Nutzung von Alternati-

ven zum CO2-emittierenden Individualverkehr 

Vermeidung von CO2-Emissionen durch MIV 

und Förderung der CO2-Bindung  

(z. B. Treibhausgase, Verbrennungsprozesse 

in privaten Haushalten, Industrie, Verkehr, 

CO2 neutrale Materialien) 

Förderung der CO2-Bindung durch Nachpflanzung 

von Gehölzen, geringe gegenseitige Verschattung 

von Gebäuden, dadurch bessere Nutzung natürlicher 

Wärme, Zulassen von Läden, die der Versorgung 

des Gebietes dienen, dadurch Vermeidung von Indi-

vidualverkehr mit CO2-Emissionen 

5.8 Altlasten, Bodenschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-

flächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten 

des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-

last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-
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pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Ab-

deckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der 

Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

6. Flächenbilanz 

Flächenkategorie Fläche 

(m²) 

Anteil 

(%) 

Geltungsbereich ca. 2.480 100 

Öffentliche  Verkehrsfläche  ca. 530 21,37 

überbaubare Fläche ca. 1.270 51,21 

nicht überbaubare Fläche ca. 680 27,42 

7. Alternativen 

Sich aufdrängende Standortalternativen liegen nicht vor. Der Standort im Innenbe-

reich in Finning ist für die Nachverdichtung geeignet, um mehr Wohnraum zu schaf-

fen.  

8. Verwirklichung der Planung 

Mindestens folgende ingenieurtechnische Planungen, sind zu erarbeiten: 

 ggf. erforderliche fachrechtliche Zulassungsverfahren (WHG/ BayWG, Bay-

NatSchG), z. B. wegen Aufschluss von Grundwasser  

 Auf die Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG wird hingewiesen 

 Auf die Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG an das Landesamt für Denkmalpflege 

oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt bei evtl. zu Tage tre-

tenden Bodenfunden wird hingewiesen 

 

 

 

 Gemeinde Finning, den  ......................................................................  

 

 

   ..........................................................................................  

  (Siegfried Weißenbach, Erster Bürgermeister) 


